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Auszug aus dem ministeriellen Rundschreiben vom 28.08.2020 

 

Bitte tragen sie überall dort, wo es verpflichtend oder empfohlen ist, Masken. 

Bitte halten Sie möglichst einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Ihren 

Mitmenschen ein und beachten Sie die geltenden Hygieneregeln:  

1. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände mit Seife. Vermeiden Sie 

bestmöglich den Kontakt der Hände mit Augen, Nase und Mund. 

2. Bedecken Sie Mund und Nase beim Husten und Niesen anhand eines 

Papiertaschentuches (nach einem Gebrauch zu entsorgen) oder husten und 

niesen Sie in die Armbeuge 

3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Personen, die Symptome von Erkrankungen 

der Atemwege aufzeigen (Husten, Niesen) 

4. Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind, und nehmen Sie Kontakt mit 

Ihrem Hausarzt auf. 

 

Masken 

Im Kindergarten und in der Kinderbetreuung ist es aus pädagogischen und sozialen Gründen nicht 

angebracht, dass Lehrer bzw. Betreuer eine Maske tragen. Bei Kontakten unter Erwachsenen 

(Personal, Eltern) besteht jedoch Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte nach 

Möglichkeit eingehalten werden. 

Für das Unterrichtspersonal in der Primarschule besteht eine grundsätzliche Maskenempfehlung. 

Maskenpflicht gilt dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen (Schülern 

und Erwachsenen) nicht eingehalten werden kann,  wenn Personen sich im Raum bewegen (z.B. 

wenn der Lehrer durch die Klasse geht, in geschlossenen Pausenräumen) und wenn Gruppenbildung 

entsteht (in den sanitären Anlagen, beim Betreten und Verlassen der Klassen) sowie bei Kontakten 

unter Erwachsenen (Personal, Eltern). 

Den Personalmitgliedern wird empfohlen, auch auf dem Pausenhof eine Mundmaske zu tragen, 

wenn sie den Mindestabstand (<1,5 m) zu den Schülern nicht einhalten können. 

Primarschüler brauchen, unabhängig von ihrem Alter, keine Masken zu tragen. 

Die Verwendung von Visieren beim Unterrichten ist allenfalls dann eine Alternative, wenn der Lehrer 

den Mindestabstand (<1,5 m) zu den Schülern einhält. Wir empfehlen, grundsätzlich Masken (statt 

Visiere) zu tragen. 
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Indexfall in der Kinderbetreuung / im Kindergarten 

Die Prozedur in Bezug auf die Kontaktverfolgung und die Maßnahmen sind bei Kindern bis 6 Jahren 

lockerer, da die Studien nachweisen, dass diese Zielgruppe weniger ansteckend ist. Dies heißt 

konkret, dass bis zum 3. Kindergarten einschließlich bei einem bestätigten Covid-19 Fall kein Tracing 

durchgeführt wird und die Kontaktblase nicht geschlossen wird. Die Kontaktblase wird nur bei zwei 

bestätigten Fällen von Kindern in der gleichen Kontaktblase geschlossen oder im Falle von einem an 

Covid-19 erkrankten Betreuer/Erzieher/Kindergärtner. In diesem Fall wird eine Kontaktliste erstellt, 

die Kaleido dem Kontakttracing Center zustellt. Die Hausärzte verfügen über spezifische Kriterien zur 

Testung von Kindern unter 6 Jahren. 

 

Indexfall in einer Bildungseinrichtung/ in der außerschulischen Betreuung 

Wird ein Kind, Schüler oder Lehrer getestet, informiert der behandelnde Arzt die Eltern oder 

betroffene Person über das Ergebnis und ggf. über zu treffende Hygienemaßnahmen. Wird ein 

Schüler oder Lehrer positiv getestet (Indexfall), wird er zudem von der Kontakt-Tracing-Zentrale 

angerufen. Um die Ausbreitung des Virus in Betreuungsstrukturen und Bildungseinrichtungen zu 

vermeiden, wird die Kontakt-Tracing-Zentrale in Zusammenarbeit mit Kaleido Ostbelgien die 

Kontakte des Indexfalls ausfindig machen und eine Risikoeinschätzung bei den Kontakten 

vornehmen. In Zusammenarbeit mit dem Schulleiter/Direktor erstellt Kaleido gemäß einer 

festgelegten Prozedur eine Kontaktliste der Schüler/Lehrer/Betreuer, die in engem Kontakt mit dem 

Erkrankten waren. Diese Liste wird der Kontakt-Tracing-Zentrale übermittelt. Informationen zu 

Testing und Kontakt-Tracing in der Deutschsprachigen Gemeinschaft: 

www.ostbelgienlive.be/kontakttracing 

 

Psycho-soziale Entwicklung –Arbeit von Kaleido Ostbelgien 

Mit Anfang des Schuljahres 2020-2021 werden die Psychologen und Sozialassistenten von Kaleido 

Ostbelgien wieder wie gewohnt vor Ort als direkter Ansprechpartner bei Fragen zur gesunden 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stehen. Die Kaleido-Mitarbeiter gelten als 

essenzielle Drittpersonen und haben daher in allen Pandemiephasen Zugang zu den Schulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostbelgienlive.be/kontakttracing
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